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AKTUELL

++Aktiver Meeresschutz ist durch bewussten Fischkonsum möglich: Selten und wenn, dann nur ökologisch nachhaltigen

Fisch wie etwa Karpfen oder Seesaibling konsumieren. Der Blick auf die Fischart allein reicht nicht aus – ausschlaggebend

sind Herkunft und Fang- oder Zuchtmethode. ++Jungbauernschaft fordert zentrale Agrarkommunikationsstelle nach
Schweizer Vorbild: Diese soll als Anlaufstelle für Medien, Schulen und die breite Öffentlichkeit dienen. ++ Lobautunnel:

Gericht bestätigt Umweltorganisationen. Die geologische Planung muss praktisch von vorne beginnen: Ein neuer 

unabhängiger Sachverständiger für Hydrogeologie wurde bestellt. Aufgrund seiner Begutachtung wurde ein umfangreicher

Verbesserungsauftrag mit Frist erteilt, weshalb das Projekt auf Messers Schneide steht. ++Historisches Schutzabkommen
für Kanadas Küstenregenwald: Ab sofort sind 85 % des kanadischen Great-Bear-Regenwaldes und damit eine Waldfläche 

etwa so groß wie Belgien vor der Abholzung geschützt. Dieses einzigartige Schutzabkommen folgt jahrelangen 

++TICKER

KEINE STEUERERLEICHTERUNGEN FÜR BESCHNEIUNG!

In einem Artikel der Salzburger Nachrichten vom 23. 12. 2015 spricht sich die Salzburger

Seilbahnwirtschaft dafür aus, aufgrund der – 2015 besonders – hohen Beschneiungs-

kosten die Branche durch Steuererleichterungen und Förderungen zu unterstützen. Der

Naturschutzbund lehnt jede Unterstützung von Beschneiung vehement ab! Die Beschnei-

ung durch Kunstschnee stellt eine große Belastung für die Natur dar. Gerade in Jahren ohne

Schnee, wie es heuer der Fall ist, ist die Natur überhaupt nicht auf Winter eingestellt. Die

Folge von Beschneiung sind gestresste Wildtiere, hoher Wasserverbrauch, ein gestörter

Bodenhaushalt sowie unabsehbare Folgen für Mensch und  Grundwasser aufgrund von Kei-

men. Denn oft wird das Wasser für die Schneekanonen aus Flüssen oder Speicherteichen

entnommen. Hygienetests beschränken sich dabei meist auf Fäkalkeime, Viren oder krank-

machende Protozoen werden laut der Innsbrucker Hygienikerin Ilse Jenewein nicht berück-

sichtigt. Hinzu kommt ein enormer Energieaufwand, der den soeben in Paris beschlosse-

nen Klimazielen entgegenarbeitet. Die Kosten für all das muss derzeit die gesamte Gesell-

schaft tragen. Der Wunsch der Verursacher noch mit Steuererleichterungen und Förde-

rungen belohnt zu werden, ist blanker Hohn. Der Naturschutzbund fordert Umweltverant-

wortung von der Politik durch Kostenwahrheit für die Seilbahnwirtschaft! 

Das von der EU-Kommission ver-
hängte Moratorium für drei bienen-
gefährliche Neonicotinoide ist mit
Jahresende ausgelaufen. Zwei Jahre
lang durften diese Insektizide in der
Landwirtschaft gar nicht mehr oder
nur sehr eingeschränkt angewendet
werden. Zur Zukunft dieser hoch-
bienengiftigen und umweltschädli-
chen Pestizide hat sich die EU noch
nicht geäußert. 

Vorgeschichte. Nachdem in den

letzten Jahren mehrere Studien Hin-

weise auf die Gefährdung von Honig-

bienen durch Neonicotinoide gege-

ben hatten, beauftragte die EU-Kom-

mission im April 2012 die Europäische

Behörde für Lebensmittelsicherheit

(EFSA) mit einer Untersuchung dieser

Zusammenhänge. Anfang 2013 veröf-

fentlichte EFSA eine Bewertung der

Neonicotinoide Clothianidin, Imida-

cloprid und Thiamethoxam im Hinblick

auf ihre Risiken für Honigbienen. Die

Wissenschaftler untersuchten die

Verwendung dieser Neonicotinoide

zur Saatgutbehandlung und als Gra-

nulat sowie verschiedene Expositi-

onswege für Honigbienen. Aufgrund

mangelnder Daten konnte EFSA die

Risikobewertung für einige Verwen-

dungen (Blattbehandlung) nicht

abschließen. Die EU-Kommission

schlug daraufhin eine vorläufige Ein-

schränkung der Verwendung der drei

untersuchten Substanzen vor, da ein

hohes Risiko für Honigbienen ohne

eine solche Einschränkung nicht

ausgeschlossen werden könne.

Nachdem im Ständigen Ausschuss für

die Lebensmittelkette und Tierge-

sundheit die erforderliche qualifizier-

te Mehrheit nicht erreicht wurde,

stimmten Ende April 2013 Vertreter

der Mitgliedsstaaten im Berufungs-

ausschuss ab. 15 Mitgliedstaaten

befürworteten den Vorschlag, 8 Mit-

gliedstaaten stimmten dagegen und

4 Mitgliedstaaten enthielten sich. Da

keine Einigung erzielt wurde, setzte

die Kommission ihren Vorschlag am

24. Mai um (Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 485/2013). Vom 1.

Dezember 2013 bis Ende 2015 waren

demnach Clothianidin, Imidacloprid

und Thiamethoxam nur noch für

gewerbliche Anwendungen, in

bestimmten Kulturen für Saatgut-,

Boden- und Blattbehandlungen gar

nicht mehr bzw. nur nach der Blüte

zulässig. In der Verordnung verpflich-

tete sich die Kommission dazu, inner-

halb von zwei Jahren nach ihrem

Inkrafttreten eine Überprüfung neuer

wissenschaftlicher Erkenntnisse

EU-MORATORIUM FÜR NEONICOTINOIDE AUSGELAUFEN 

Über das Ausmaß an künstli-

cher Beschneiung in den

Alpen, deren Auswirkung und

Verflechtungen von Skige-

bietsbetreibern und Seil-

bahnwirtschaft berichtet die

Broschüre „Der gekaufte

Winter“, Gesellschaft f. öko-

logische Forschung e.V.:

www.goef.de/kunstschnee.
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Eine Bilanz der künstlichen Beschneiung in den Alpen
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